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RS OGH 1997/3/20 15Os206/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1997

Norm

StGB §32 ff

ÄrzteG §101

Rechtssatz

Die Befürchtung eines Berufsverbotes muß derzeit dahingestellt und deshalb auch unberücksichtigt bleiben, zumal

angesichts der breiten Palette allfälliger Sanktionen, die dem Disziplinarrat der österreichischen Ärztekammer zur

Verfügung steht (§ 101 ÄrzteG) keineswegs feststeht, daß die strengste Sanktion verhängt werden wird.
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